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Geldwäschereigesetz
GwG-Prüfbericht des externen Revisors
zuhanden der Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE 
2011
1.  Geprüfter FI, Prüfperiode und Anzahl GwG-Mandate
	1.1.   Geprüfter Finanzintermediär

         Firmenname und Sitz
	
	     


	1.2    Geprüfte Periode


	
	 FORMCHECKBOX 

1.1.2011 -  31.12.2011
 FORMCHECKBOX 

1.7.2011 -  30.06.2012  

 FORMCHECKBOX 

andere jährliche Prüfperiode vom          bis :       
Im Falle einer verlängerten Prüfperiode

 FORMCHECKBOX 

1.1.2009 -  31.12.2011
 FORMCHECKBOX 

1.7.2009 -  30.06.2012  

 FORMCHECKBOX 

andere verlängerte Prüfperiode vom          bis :        

Hinweis: Der externe Revisor hat zwingend alle drei eingereichten Formulare Nr. 7 der verlängerten Prüfperiode einzusehen.



	1.3.  Tätigkeit des geprüften FI
	
	Haben Sie ergänzende Bemerkungen betreffend der Beschreibung der Tätigkeit des FI (siehe Ziffer 1 des Formulars Nr. 7) ?

 FORMCHECKBOX 

nein 

 FORMCHECKBOX 

ja – falls ja, bitte hier vermerken (Das Feld ist beliebig erweiterbar.) :
            


	1.4.  Anzahl GwG-Mandate des FI - Brutto
        Total GwG-Mandate des FI während der Prüfperiode von 1, resp. von 3 Jahren
         inkl. der GwG-Mandate, die während der Prüfperiode aufgelöst wurden. *)


	    

	1.5.   Anzahl geprüfte Dossiers (siehe auch Ziffer 2.1. dieses Berichts)
	    

	1.6.   Datum (Daten) der Prüfung vor Ort
	     ,      


*)   Hinweis im Falle einer verlängerten Prüfperiode: Als Berechnungsbasis der zu prüfenden GwG-Mandate gilt die Summe von a) Anzahl 

     GwG-Mandate am Ende der (verlängerten) Prüfperiode, und b) sämtliche GwG-Mandate, die während der (verlängerten) Prüfperiode aufgelöst

     wurden (siehe auch Ziff. 3.5. + 3.6. Anhang zum SRO-Prüfkonzept vom 1.1.2010)
2.

Angaben bezüglich Prüfung

2.1. Anzahl der geprüften GwG-Mandate 

Hinweis: Es müssen mindestens 10% und mindestens 10 GwG-Mandate geprüft werden. Bei 10 GwG-Mandaten 
oder weniger sind alle GwG-Dossiers zu prüfen. Die GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko (PEP / NCCT / GwG-Mandate ohne persönlichen Kontakt) sind immer zu prüfen. 

	
	Spalte A
	Spalte B
	Spalte C
	Spalte D

	
	Land

(in Bezug auf Frage 3a des Form. Nr. 7 für die Prüfperiode)
	Anzahl der

geprüften
GwG-Mandate :

allfällige aufgelöste GwG-Mandate sind ebenfalls zu berücksichtigen.
	... davon

GwG-Mandate mit erhöhtem Risiko

in Bezug zur Anzahl in Spalte B
	... davon 

aufgelöste GwG-Mandate

(Art. 7 GwG)

in Bezug zur Anzahl in Spalte B

	1
	Schweiz
	     
	     
	     

	2
	FL
	     
	     
	     

	3
	EU-Staat
	     
	     
	     

	4
	     
	     
	     
	     

	5
	     
	     
	     
	     

	6
	     
	     
	     
	     

	7
	     
	     
	     
	     

	8
	     
	     
	     
	     

	9
	     
	     
	     
	     

	10
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     
	     

	
	Total *  
	     
	     
	     


* Das Total muss für jede Spalte(B, C und D) ausgefüllt werden, auch wenn das Ergebnis « null » beträgt.

Falls diese Tabelle zu wenig Linien aufweist, kann eine separate Tabelle (z.B. Excel) erstellt werden. In diesem Falle bitte hier ankreuzen:

 FORMCHECKBOX 
  Die separat erstellte Tabelle für Frage 2.1. liegt diesem Prüfbericht bei.

2.2.
Vollständigkeit der geprüften GwG-Dossiers (Art. 3, 4, 5 und 7 GwG)

Sind die kontrollierten GwG-Dossiers gemäss Art. 3 – 5 GwG (Identifikation der Vertragspartei, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person) und Art. 7 (Dokumentationspflicht) vollständig erstellt ?

(Hinweis: Nur eine der drei Antworten ist möglich)

 FORMCHECKBOX 
  Ja, alle geprüften Dossiers vollständig – keine Bemerkungen
 FORMCHECKBOX 
  Nein, die GwG-Dossiers waren bei der GwG-Prüfung nicht vollständig, wurden jedoch vor Erstellung 
        unseres Prüfberichts vervollständigt. 

Der externe Revisor kann dem FI eine Frist von 30 Tagen zur Vervollständigung der GwG-Dossiers einräumen. Die ergänzten Dokumente sind dem externen Revisor zur Einsicht zu unterbreiten.

Geben Sie hier die Mängel an, welche während der Prüfung festgestellt wurden und die vor der Ablieferung des Prüfberichts korrigiert wurden. 

	Bemerkungen :      


 FORMCHECKBOX 
  Nein, die geprüften GwG-Dossiers sind nicht vollständig   –   Bei der Erstellung des Prüfberichts muss der externe Revisor hier sämtliche noch bestehenden Mängel aufzeigen. Es ist Sache der SRO, über allfällig zu verhängende Massnahmen zu entscheiden.

	Noch bestehende Mängel:      


2.3.
 «  Abklärungspflichten » (Art. 6 GwG) 

2.3.1.
Art und Zweck der Geschäftsbeziehung: Hat der FI  Art und Zweck der von der Vertragspartei gewünschten Geschäftsbeziehung identifiziert und das Ergebnis gemäss Ziff. 3.4.1. SRO-Reglement in einer Aktennotiz oder im GwG-Dossier (Kundenprofil = Bsp: Formular Nr. 4a) festgehalten?.
 FORMCHECKBOX 
  Ja

   FORMCHECKBOX 
  Nein –  falls Nein, bitte Bemerkung abgeben

	Bemerkung :      


2.3.2.

« Transaktionen mit erhöhtem Risiko »: Hat der FI die Anforderungen an die besondere Abklärungspflicht bei den « Transaktionen mit erhöhtem Risiko » (Ziff. 3.4.3. SRO-Reglement) eingehalten und das Ergebnis gemäss Ziff. 3.4.5. SRO-Reglement in einer Aktennotiz oder im GwG-Dossier (Kundenprofil) festgehalten? 

 FORMCHECKBOX 
  Der FI hatte keine « Transaktionen mit erhöhtem Risiko » (siehe auch Ziff. 3h des Formulars Nr. 7) 
 FORMCHECKBOX 
  Ja – Inhalt der besonderen Abklärungspflicht wurde eingehalten

 FORMCHECKBOX 
  Nein – Inhalt der besonderen Abklärungspflicht wurde nicht eingehalten 
 
   falls Nein, bitte Bemerkung abgeben
	Bemerkung :      


2.4.
Interne Organisation des FI bezüglich GwG-Ausbildung (Art. 8 GwG)  
Wiewiele Personen sind für die GwG-Mandate zuständig?

 FORMCHECKBOX 
  Es ist nur 1 Person für die GwG-Mandate zuständig. Diese Person besucht die GwG-Kurse der SRO.

 FORMCHECKBOX 
  Es ist mehr als 1 Person für die GwG-Mandate zuständig. Bitte erläutern Sie kurz, wie die interne GwG-

        Ausbildung des FI organisiert ist:

	Erläuterungen (Die Erläuterung ist obligatorisch, wenn mehr als 1 Person für die GwG-Mandate verantwortlich ist):
     


2.5.
Vergleich zum Prüfbericht der vorangegangenen Jahre
Der externe Revisor hat den Prüfbericht des Vorjahres zu konsultieren (Ausnahme: Neue SRO-Mitglieder, für welche der erste Prüfbericht erstellt wird).

Frage: Wurden allfällige Mängel, welche in den vorangegangenen Prüfberichten erwähnt wurden, beseitigt ?

 FORMCHECKBOX 
  ja – es wurden alle Mängel beseitigt.

 FORMCHECKBOX 
  Es hatte keine Mängel im Prüfbericht des Vorjahres.
 FORMCHECKBOX 
  nein – Geben Sie hier an, welche Mängel vom Vorjahr noch beseitigt werden müssen : 

	Ausstehende Nachbesserungen : 

     


2.6.
Beizug Dritter
Hat der geprüfte FI zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten Dritte beigezogen? 

 FORMCHECKBOX 
  Nein

 FORMCHECKBOX 
  Ja







Falls Ja, sind die Bestimmungen des SRO-Reglements gemäss Ziffer 3.5. eingehalten worden?
 




 FORMCHECKBOX 
  Ja

 FORMCHECKBOX 
  Nein

 








Falls Nein, bitte hier Bemerkungen anbringen
	Bemerkungen 

     


2.7.
Buchhaltung des FI
Ziffer 6, Abs. 5 SRO-Prüfkonzept hält Folgendes fest: « Im Rahmen der Prüfung nimmt der externe Revisor eine Risikoanalyse über die Geschäftstätigkeit des FI vor. Zur Erstellung der Risikobeurteilung hat der Finanzintermediär dem externen Revisor alle dazu erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen (Einsicht in Buchhaltung, Tarifstrukturen, interne Reglemente, Bankunterlagen etc.)  »
Erkenntnisse bezüglich der Einsichtnahme in die Buchhaltung des FI:



 FORMCHECKBOX 

keine besonderen Erkenntnisse



 FORMCHECKBOX 

Falls die Einsicht in die Buchhaltung des FI nicht vorgenommen wurde oder die Einsichtnahme zu Be-

              merkungen Anlass gibt, bitte hier vermerken.
Bemerkungen:       
2.8.
GwG-Transaktionen über Konti des FI
Hat der geprüfte Finanzintermediär Transaktionen für GwG-Mandate über seine eigenen Konti ausgeführt oder führt er Konti in eigenem Namen für Dritte (Treuhandkonti)?

 FORMCHECKBOX 

  Nein


 FORMCHECKBOX 
  Ja, - Falls Ja, existiert jeweils ein GwG-Dossier (Kundenprofil) für dieses GwG-Mandat?
 








  FORMCHECKBOX 
  Ja


 FORMCHECKBOX 
  Nein – Falls Nein, bitte Bemerkung abgeben.
Bemerkungen:      
2.9.
Verlängerte Prüfperiode des FI
Falls der externe Revisor den Prüfbericht für die verlängerte Prüfperiode erstellt (siehe Angaben unter Ziffer 1.2. dieses Formulars), wurden folgende Punkte vom FI eingehalten?:

2.9.1.
Wurde eine Kopie der Erklärung des Finanzintermediärs (Form. Nr. 7) für jedes der drei Geschäftsjahre vorgelegt?





 FORMCHECKBOX 
  Ja


 FORMCHECKBOX 
  Nein

2.9.2.  Liegt für den Abschluss für jedes Geschäftsjahr eine Liste mit den GwG-Mandaten vor (siehe Ziffer 3.6.2. SRO-Reglement vom 1.1.2010)?





 FORMCHECKBOX 
  Ja


 FORMCHECKBOX 
  Nein

hier können leere Zeilenschaltungen eingefügt werden      
3.

Auswertung Risikoanalyse 

3.1.
Risikoanalyse durch den externen Revisor
Der externe Revisor hat eine Risikoanalyse nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu erstellen. Als Vorlage dient die nachfolgende Tabelle « Risikoanalyse ». 

Hinweis: Wir bitten Sie, das Merkblatt „Risikoanalyse über die Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs“ vom 15. Oktober 2009 zu beachten (siehe www.sro-treuhandsuisse.ch, Link Merkblätter).

Tabelle « Risikoanalyse »

	
	Risikoeinschätzung

	
	normal
	erhöht

	Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs

· Branche / Tätigkeit des Finanzintermediärs

· Leistungsangebot des Finanzintermediärs

· Geschäftsstrategie – was will die Firma ?

· Mitarbeiterstruktur: Anzahl / Qualifikation / Personalfluktuation

· Organisation / Organigramm

· Holdingstrukturen / verbundene Unternehmen

Eventuelle Bemerkungen:      
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



	GwG-Organisation des Finanzintermediärs

· Regelung der Unterschriftenkompetenz / Interne Weisungen

· Einstellung der Geschäftsleitung zum Kontrollumfeld

· Interne Kontrollen

· Risikobereitschaft der Firma

· Einteilung bezüglich Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko ist korrekt

· Tarifstrukturen / Leistungsanreizsysteme (Bonus, Provisionen, andere)
Eventuelle Bemerkungen:      
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



	
	Risikoeinschätzung

	Kundenumfeld

· Sitzgesellschaften innerhalb der EU / CH / FL

· Sitzgesellschaften ausserhalb der EU / CH / FL

· Wohnsitz/Sitz der wirtschaftlich berechtigten Personen

· Kundentätigkeit

· Kundenarten (PEPs = Politically Exposed Persons)

· Transaktionen in bar über 100'000 Franken, die für Dritte ausgeführt wurden

· Anzahl der Transaktionen / Höhe der Transaktionen (erhebliche Abweichungen)
· GwG-Mandate oder Zahlungen zu sensiblen Ländern (Drogen, Korruption, politische Instabilität)

Eventuelle Bemerkungen:      
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	
	Trifft nicht zu

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



3.2.
Allgemeine Einschätzung des GwG-Risikos durch externen Revisor

Hinweis: Bezüglich Einschätzung des GwG-Risikos hat der externe Revisor das Merkblatt „Risikoanalyse“ vom 15.10.1009 zu beachten. Dieses ist auf der Homepage aufgeschaltet. Bei GwG-Mandaten mit erhöhtem Risiko und Transaktionen mit erhöhtem Risiko gilt die Gesamteinschätzung grundsätzlich immer als erhöht. Für Finanzvehikel wie Sitzgesellschaften ausserhalb der CH/FL/EU, Trusts und ausländische, private Stiftungen kann der externe Revisor die Einschätzung des GwG-Risikos auf „normal“ herabsetzen, muss jedoch im unten stehenden Kasten eine plausible Erklärung abgeben.
Wie stufen Sie das GwG-Risiko des FI in der Gesamtheit ein ? 

 FORMCHECKBOX 
  normales Risiko




 FORMCHECKBOX 
  erhöhtes Risiko

	* Allfällige obligatorische Begründung im Falle der tieferen Risikoeinstufung durch den externen Revisor als durch die SRO-TREUHAND|SUISSE,  gemäss Merkblatt „Risikoanalyse“ (Das Feld ist beliebig erweiterbar.)

     


hier können leere Zeilenschaltungen eingefügt werden      
4.

Gesamtbeurteilung und Bemerkungen zuhanden SRO
4.1.
Gesamtbeurteilung des Finanzintermediärs durch den externen Revisor

Hinweis: Eine Gesamtbeurteilung durch den externen Revisor ist in jedem Fall zu formulieren, wenn:

- mehr als 20 GwG-Geschäftsbeziehungen in der Prüfperiode geführt wurden

- die Einschätzung des GwG-Risiko durch den externen Revisor als erhöht eingestuft wird

	Gesamtbeurteilung (Das Feld ist beliebig erweiterbar.)

     


4.2.
Bemerkungen betreffend Prüfergebnis

 FORMCHECKBOX 
  Unsere Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
 FORMCHECKBOX 
  Anzubringende Vorbehalte

	     



hier können leere Zeilenschaltungen eingefügt werden      
5.  Angaben zum externen Revisor
	Firmenname
	
	     

	Adresse
	
	     

	PLZ / Ort
	
	     

	Telefon
	
	     

	E-Mail
	
	     

	verantwortlicher Revisor

(Mandatsleiter, muss bei SRO akkreditiert sein)
	
	     

	Anzahl der im Vorjahr erstellten GwG-Prüfberichte

(alle SRO, inkl. FI, welche direkt der FINMA  unterstellt sind)
	
	 FORMCHECKBOX 
  nur dieses Mandat
 FORMCHECKBOX 
  2 – 5           FORMCHECKBOX 
  6 – 10          FORMCHECKBOX 
  > 10 



	Waren Sie schon in der vorangegangenen (resp. vor der verlängerten) Prüperiode für obgenannten FI als externer Revisor beauftragt ?           FORMCHECKBOX 
  Ja            FORMCHECKBOX 
 Nein


	Berufshaftpflichtversicherung: Besitzt Ihre Firma eine Berufshaftpflichtversicherung ?            FORMCHECKBOX 
  Ja            FORMCHECKBOX 
 Nein


In unserer Eigenschaft als externer Revisor haben wir auftragsgemäss beim obgenannten FI die Prüfung bezüglich Einhaltung der GwG-Sorgfaltspflichten und der GwG-Meldepflichten durchgeführt. 

Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen bezüglich Qualifikation und Unabhängigkeit gemäss der Selbstregulierungsordnung SRO-TREUHAND|SUISSE und dem GwG erfüllen. Wir sind in Kenntnis, dass bei begründetem Verdacht allfällig festgestellte Verstösse unverzüglich dem SRO-Ausschuss zu melden sind.

Gemäss dem Stand unserer Kenntnisse über den Finanzintermediär stimmen die Angaben « Erklärung des Finanzintermediärs » mit den gesetzlichen Erfordernissen sowie mit der Selbstregulierungsordnung und dem Reglement der SRO-TREUHAND|SUISSE überein.

Für die Einhaltung des GwG und die Reglemente der SRO ist der FI zuständig. Unsere Aufgabe besteht darin, im Prüfbericht sämtliche festgestellten Mängel festzuhalten. Die Beurteilung dieser Mängel ist Aufgabe der SRO.

Wir haben unsere Prüfarbeiten entsprechend den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes und der Bestimmungen der SRO (Selbstregulierungsordnung, SRO-Reglement und Prüfkonzept) durchgeführt.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Mängel mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir haben die « Erklärung des Finanzintermediärs » (Formular Nr. 7) mittels Analysen und Erhebungen auf Stichprobenbasis geprüft.

	Ort / Datum
	
	     

	Stempel
	
	..........................................................................................................................

	Unterschrift des verantwortlichen Revisors (Mandatsleiter)
	
	..........................................................................................................................


	Hinweis: Dieser Bericht ist mit dem Original der «Erklärung des Finanzintermediärs » spätestens 6 Monate nach Abschluss des Ge-schäftsjahres des geprüften FI (siehe auch Merkblatt „Hinweise zur Einreichung des Prüfberichts“) einzusenden an: 


Geschäftsstelle SRO-TREUHAND|SUISSE,  Monbijoustrasse 20, PF 7956, 3001 Bern, Tf: 031 380 64 80, Fax: 031 380 64 31,  sro@treuhandsuisse.ch. (bitte nicht gebunden).  --  Kontaktadresse bei Fragen: Tel. 031 380 64 80, www.sro-treuhandsuisse.ch. 
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